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§ 7b  

Bildung der Landschaftsversammlung

(1) Die Vertretungen der Mitgliedskörperschaften wählen innerhalb von zehn W ochen nach Be-

ginn ihrer W ahlzeit die Mitglieder der Landschaftsversammlung. Jedes Mitglied der Vertretung

einer Mitgliedskörperschaft hat zwei Stimmen, eine Erststimme für die W ahl der auf die Mit-

gliedskörperschaft entfallenden Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie eine Zweitstimme für die

W ahl der für das Gebiet des Landschaftsverbandes aufgestellten Reserveliste einer Partei oder

W ählergruppe. W ählbar sind die Mitglieder der Vertretungen und die Beamten, Angestellten und

Arbeiter der Mitgliedskörperschaften sowie der kreisangehörigen Gemeinden. Über die Reser-

velisten sind auch auf Reservelisten für die allgemeinen W ahlen zu den Vertretungen der Mit-

gliedskörperschaften benannte Bewerber wählbar. Beamte und Angestellte des öffentlichen

Dienstes des Landschaftsverbandes dürfen nicht Mitglieder der Landschaftsversammlung oder

eines Fachausschusses sein; diese Einschränkung gilt nicht für Inhaber eines Ehrenamtes.

(2) Auf jede Mitgliedskörperschaft entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 100 000 ein Mitglied.

Für jede weiteren 100 000 Einwohner sowie für eine Resteinwohnerzahl von mehr als 50 000 ist

je ein weiteres Mitglied zu wählen. Ist nur ein Mitglied zu wählen, so darf nur ein Mitglied der

Vertretung gewählt werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit

entscheidet das vom Vorsitzenden der Vertretung zu ziehende Los. Sind mehrere Mitglieder zu

wählen, so dürfen nicht mehr Beamte, Angestellte und Arbeiter als Mitglieder der Vertretung

gewählt werden. Es findet eine Listenwahl nach dem Verfahren der mathematischen Proportion

statt. Danach entfallen auf jede Liste zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen.

Danach zu vergebende Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen;

bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das von dem W ahlleiter zu ziehende Los. Für jedes

zu wählende Mitglied wird zugleich ein Ersatzmitglied gewählt.

(3) Bei der W ahl der Reservelisten kann die Zweitstimme für eine Liste oder nur für einen ein-

zelnen Bewerber einer Liste abgegeben werden. Die Zahl der auf die einzelnen Bewerber in der

Reserveliste entfallenen Zweitstimmen bestimmt die Reihenfolge der W ahl aus der Reservelis-

te. Die übrigen Bewerber folgen in der Reihenfolge der Liste.

(4) Entspricht die Sitzverteilung in der Landschaftsversammlung aufgrund des Erststimmener-

gebnisses (Absatz 2) nicht dem Ergebnis, das sich bei einer Sitzverteilung nach dem Verfahren

der mathematischen Proportion auf der Grundlage der von den Parteien und W ählergruppen bei

den letzten allgemeinen W ahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften erzielten gül-

tigen Stimmen ergeben würde, so ist eine neue Ausgangszahl für die Verteilung weiterer Sitze

(Verhältnisausgleich) zu bilden. Dazu wird die Zahl der nach Absatz 2 errungenen Sitze derjeni-

gen Partei- oder W ählergruppe, die das günstigste Verhältnis der Sitze zu der auf sie entfalle-

nen Stimmenzahl erreicht hat, mit der Gesamtzahl der gültigen Stimmen vervielfältigt und durch

die Stimmenzahl dieser Partei oder W ählergruppe geteilt. Aufgrund der neuen Ausgangszahl

werden für die Parteien und W ählergruppen nach dem Verfahren der mathematischen Proporti-
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on neue Zuteilungszahlen errechnet und ihnen die an diesen Zahlen noch fehlenden Sitze aus

den Reservelisten in der sich nach Absatz 3 ergebenden Reihenfolge zugewiesen. Dabei wer-

den Bewerber, die bereits nach Absatz 2 gewählt worden sind, nicht berücksichtigt. Bei den Be-

rechnungen nach den Sätzen 1 bis 3 bleiben die Stimmenzahlen solcher Parteien oder W ähler-

gruppen außer Betracht, für die keine Reserveliste eingereicht worden ist. Sie nehmen am Ver-

hältnisausgleich nicht teil.

(5) Die Reservelisten sind von den für das Gebiet der Landschaftsverbände zuständigen Lan-

desleitungen der Parteien und W ählergruppen, die in mindestens einer der Vertretungen der

Mitgliedskörperschaften vertreten sind, bis zum 22. Tag nach dem W ahltag der allgemeinen

Kommunalwahlen dem Direktor des Landschaftsverbandes einzureichen. Dieser leitet nach Zu-

lassung je eine Ausfertigung der Reservelisten den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften

unverzüglich zu. Als Bewerber kann in einer Reserveliste nur benannt werden, wer in einer

Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder W ählergruppe des W ahlgebietes hierzu

gewählt worden ist.

(6) Scheidet ein mit Erststimmen gewähltes Mitglied aus der Landschaftsversammlung aus, so

rückt das für diesen Fall gewählte Ersatzmitglied nach. Scheidet auch das nachgerückte Mit-

glied aus, so ist, falls es für eine Partei oder W ählergruppe aufgestellt war, sein Nachfolger aus

der Reserveliste dieser Partei oder W ählergruppe in der sich nach Absatz 3 ergebenden Rei-

henfolge zu berufen. Das gleiche gilt, wenn ein aus der Reserveliste gewähltes Mitglied aus der

Landschaftsversammlung ausscheidet. Der Direktor des Landschaftsverbandes stellt den Nach-

folger fest und macht dies öffentlich bekannt.

(7) W erden Mitgliedskörperschaften, kreisangehörige Gemeinden oder ihre Vertretungen aufge-

löst oder wird eine kreisfreie Stadt in einen Kreis eingegliedert, so gelten die Mitglieder der Ver-

tretungen und die Beamten, Angestellten und Arbeiter bis zum Zusammentritt der im jeweils be-

troffenen Gebiet neu zu wählenden Vertretung als wählbar gemäß Absatz 1. Entsprechendes

gilt im Falle einer W iederholungswahl.

(8) Finden in einer Mitgliedskörperschaft W iederholungswahlen im ganzen W ahlgebiet statt oder

wird im Laufe der allgemeinen W ahlzeit die Vertretung einer Mitgliedskörperschaft neu gewählt,

so sind

a) die mit Erststimmen in dieser Mitgliedskörperschaft gewählten Mitglieder und Ersatz-

mitglieder neu zu wählen,

b) die Sitze nach Absatz 4 unter Berücksichtigung der bei der W iederholungswahl oder

bei der Neuwahl erzielten gültigen Stimmen neu zu errechnen und zuzuweisen.

Soweit Mitglieder neu zu wählen oder Sitze neu zu errechnen und zuzuweisen sind, verlieren

die bisherigen Mitglieder ihren Sitz spätestens im Zeitpunkt der Neuwahl oder im Zeitpunkt der

Neuzuweisung.

(9) Die W ahlzeit der Landschaftsversammlung endet mit dem Ablauf der allgemeinen W ahlzeit

der Mitgliedskörperschaften.


